
 1

 

 

Hausinformation 
 für das Landjugendhaus Kienberg 

 
 
 

Nach Möglichkeit versuchen wir den Wünschen unserer Gäste entgegenzukommen, denn 
sie sollen sich bei uns wohl fühlen. Trotzdem muss eine „Hausordnung“ sein und natürlich 

auch eingehalten werden. Wir bitten Sie, die folgenden Punkte zu beachten: 
 
 
 
 Das Hausteam weist die Beleggruppe am Ankunftstag in die Abläufe und Besonderheiten des 

Landjugendhauses ein. 
 
 Schäden und/oder bemerkte Gefahrenquellen sind dem Hausteam unverzüglich mitzuteilen. 
 
 Vermeiden Sie unnötigen Müll. Entsorgen Sie die Wertstoffe (Glas, Papier, Stoff, Kork, Blech, 

Plastik usw.) in die bei uns im Haus zur Verfügung stehenden Behälter. Diese sind am Ende der 
Maßnahme von Ihrer Gruppe selbst zu entleeren bzw. zu trennen. 

 
 Im ganzen Haus sind vom Beleger ausschließlich Hausschuhe zu tragen. 

 
 Im ganzen Haus und auf dem zugehörigen Gelände ist das Rauchen verboten! 
 
 Der Beleger achtet darauf, dass die Sanitäranlagen sauber gehalten und keine Verstopfungen 

herbeigeführt werden. 
 
 Der Beleger verpflichtet sich ferner, keine Schlafsäcke zu verwenden. Die Bettdecken und Kissen 

sind wie bei Anreise vorgefunden zu hinterlassen. 
 
 Der Beleger verpflichtet sich, die Getränke vom Haus zu nehmen. Bei Verstoß zahlt der Beleger 

30,00 € an den Träger des Hauses.  
 
 Die verantwortliche Begleitperson erhält bei Bedarf vom Hausteam einen Hausschlüssel. 
 
 Die Nachtruhe beginnt um 22:00 Uhr; denken Sie bitte an die Nachbarschaft. 
 
 Bitte keine Haustiere mit ins Landjugendhaus bringen. 
 
 Auch wenn es draußen kalt ist – heizen Sie bitte nicht unnötig. 
 
 Die Landschaft um das Landjugendhaus Kienberg darf nicht zerstört werden: 

- Der Naturschutz ist zu beachten. 
- Rückzugsorte und Ruhegebiete der heimischen Tierwelt dürfen nicht durchwandert und  

gestört werden. 
- Die beschilderten Wanderwege sind einzuhalten. 
- Schnitzeljagden bzw. andere Außenspiele sind unter diesen Gesichtspunkten zu planen  

und am besten auf unserem Gelände durchzuführen. 
- Viehweiden und Ackerbau beachten und Weidezäune nicht öffnen. 

 
 Alle Gäste sind zu sorgsamer Behandlung des Inventars, des Gebäudes und der Außenanlagen, 

insbesondere der Pflanzenkläranlage verpflichtet. 
 
 Bei Abreise ist das Haus besenrein zu verlassen!! 
 
 Wenn Sie das Haus verlassen, schließen Sie bitte die Fenster und drehen Sie, falls geheizt wurde, 

die Thermostate an den Heizkörpern zurück!! 
 


